
Fragen 

(über die Fragefunktion)

Antworten 

Förderfähigkeit von Zielgruppen und Projektideen

1 Wie sieht es mit einem Praktikum für Kaufleute im Einzelhandel aus? Ja, Personen in diesem dualen Ausbildungsgang  sind förderfähig. 

2 Die Ausbildung in Gesundheits- und Pflegeberufen erfolgt an Berufsfachschulen, sie sind also keine dualen 

Ausbildungsberufe - steht auch den Lernenden dieser Schulen das Programm offen?

Ja, den Auszubildenden in diesen Berufen steht AusbildungWeltweit selbstverständlich offen (bundesrechtlich 

geregelte berufliche Erstausbildung) . Bisher haben schon einige Teilnehmende aus den Gesundheitsberufen 

erfolgreich Praktika mit AusbildungWeltweit gemacht. 

3 Haben Sie generell schon Erfahrungen mit Praktika in der Hotellerie? Auszubildende aus allen fachlichen Bereichen können unser Programm nutzen. Der Bereich Hotel ist keine 

Ausnahme und eignet sich sehr gut!

4 Sind Schüler aus einer Wirtschaftsschule auch im Rahmen eines Betriebspraktikums im Ausland förderfähig? 

Diese machen ja noch keine richtige Ausbildung. Wirtschaftsschule zählt in Bayern aber auch als 

berufsbildende Schule. 

Unabhängig von der Schulform ist die Voraussetzung, dass sich die Teilnehmenden in einer anerkannten 

beruflichen Erstausbildung (vollzeitschulisch oder dual) befinden. 

5 Sind Fachoberschulen förderfähig? Für die Förderfähigkeit von Teilnehmenden ist der Bildungsgang entscheidend. Personen in beruflicher 

Erstausbildung nach Landesrecht sind förderfähig. TN in einem Bildungsgang mit allgemeinbildendem 

Abschluss (Fach-/Hochschulreife) mit Praktikum sind nicht förderfähig. 

6 Ist das Fachabitur an Fachoberschulen mit  50% praktischer Ausbildung in der 11. Klasse ein annerkannter 

Ausbildungsabschnitt? 

Nein. Dieser Bildungsgang führt zu einem allgemeinbildenden Abschluss, nicht zu einer formal geregelten 

beruflichen Erstausbildung.

7 Kann man auch Anträge für Schülerinnen und Schüler der Berufsvorbereitungsklassen beantragen? Nein, weil es sich bei der Berufsvorbereitung nicht um die formale berufliche Erstaubildung mit 

Berufsabschluss handelt. 

8 Werden auch Teilnehmende in der beruflichen Weiterbildung gefördert? Nein, förderfähig sind Auszubildende in beruflicher Erstausbildung. 

9 Können Fachakademien mit Abschluss Betriebswirt als Vollzeitschule gefördert werden? Nein, denn der Abschluss zum Betriebswirt wird über eine Weiterbildung erlangt.

10 Können wir als Berufsfachschule für künftige Erzieher*innen damit rechnen, diese Auslandspraktika jedes 

Jahr Auszubildenden anbieten zu können?

Auslandsaufenthalte von angehenden Erzieher/-innen können gefördert werden. Sie können in jeder 

Antragsrunde einen neuen Antrag stellen. Individuelle Personen können jeweils einmal gefördert werden. 

11 Müssen die Auszubildenden für das Auslandspraktikum volljährig sein? Nein, aber bitte beachten Sie, dass für Minderjährige ggf. andere Einreise- und Aufenthaltsbedingungen gelten 

können. Informieren Sie sich rechtzeitig. Übrigens können auch Zuschüsse für Fahrt und Aufenthalt von 

Begleitpersonen beantragt werden, wenn minderjährige Teilnehmende dabei sind.
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12 Gibt es Förderunterschiede zwischen Auszubildenden und Ausbildern? Ausbilder/-innen: keine Mittel für Vor- und Nachbereitung, mindestens 2 Tage bis maximal 12 Tage, 

ausschließlich betriebliches Ausbildungspersonal

Auszubildende: mindestens 19 Tage bis maximal 90 Tage, auch Förderung von Personen in schulischer 

Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht

13 Können Lehrkräfte an Schulen  gefördert werden? Lehrkräfte können vorbereitende Besuche durchführen, nicht jedoch für eigene Aufenthalte in der Kategorie 

"Ausbilder" gefördert werden. 

14 Kann man auch für eine gesamte Klasse einen Antrag stellen, wenn im Zielland für alle Betriebsbesuche und 

Collegebesuch anstehen?

Reine Besuche oder Austauschprogramme mit Betriebsbesuchen (also ohne ein aktives Praktikum) sind nicht 

förderfähig. Der Praxisbezug steht klar im Vordergrund und muss als solcher im Förderantrag nachvollziehbar 

sein. Grundsätzlich können individuelle Aufenthalte im Antrag in einer sogenannten "Mobilität" 

zusammengefasst werden, wenn es sich um die gleiche Zielgruppe (z.B. Auszubildende), den gleichen 

Berufsbereich, den gleichen aufnehmenden Betrieb und die gleiche Dauer handelt. 

15 Können auch 2 Lehrkräfte gleichzeitig einen vorbereitenden Besuch absolvieren, weil sie beispielsweise für 

unterschiedliche Berufe zuständig sind?

Ja, das ist möglich. Wichtig ist zu begründen, welche Funktionen Sie bei dem vorbereitenden Besuch erfüllen. 

16 Können vorbereitende Besuche auch durch die projektkoordinierende Person in der Berufsschule 

durchgeführt werden (also keine Lehrkraft und kein Ausbilder eines Betriebes)? 

Ja, prinzipiell kann jede Person teilnehmen, die in der Einrichtung mit der Berufsausbildung zu tun hat, auch in 

organisatorischer und koordierender Form. Tipp: Holen Sie sich auch betriebliche Kompetenz dazu, z.B. 

Ausbilder/-in aus Ausbildungsstätte, wenn vorhanden. 

17 Sind Praxisbesuche von Dozent*innen an den Praktikumsplatz möglich? Lehrkräfte für den schulischen Teil der Berufsausbildung können für vorbereitende Besuche (für zukünftige 

Auszubildendenaufenthalte) und als Begleitpersonen für Minderjährige oder Teilnehmende mit besonderem 

Förderbedarf Zuschüsse erhalten. Die Kategorie "Lern-/Lehraufenthalt von Ausbildungspersonal" steht 

ausschließlich betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern zur Verfügung. Praxisbesuche am Praktikumsplatz 

sind nicht förderfähig. 

18 Legt der Antragsteller selber fest, wie der Aufenthalt im Ausland geplannt wird - in Berufsschule, Betrieb, Uni 

oder Sprachkurs?

Dies legen Sie fest. Der Aufenthalt muss im Schwerpunkt praxisnah ausgerichtet sein, um für eine Förderung 

über AusbildungWeltweit in Frage zu kommen. 

19 Ist es für Berufsschullehrer möglich, für 3 Wochen mit 10 Schülern ins Zielland zu reisen und dort die 

Berufsschule besuchen?

Lehrer/-innen können prinzipiell (auf eigene Kosten) mitfahren, werden aber über AusbildungWeltweit nur als 

Begleitpersonen für Minderjährige oder Teilnehmende mit besonderem Förderbedarf bezuschusst. Die 

Notwendigkeit einer Begleitperson in den vorangenannten Fällen muss im Antrag begründet sein. Aufenthalte 

in Berufsschulen sind nur begrenzt förderfähig, da der Praxisbezug überwiegen muss (z.B. im Rahmen von 

Werkstätten, eigenem Hotelbetrieb zu Ausbildungszwecken o.ä.). Ein Besuchsprogramm oder die gemeinsame 

Bearbeitung einer Pojektaufgabe erfüllt diese Anforderung in der Regel nicht. 

20 Muss der vorbereitende Besuch direkt vor der Ausreise der Auszubildenden liegen oder kann er auch weit 

davor liegen, um die spätere Zusammenarbeit zu besprechen?

Es kann einen zeitlichen Abstand geben und z.B. auch in unterschiedlichen Antragsrunden beantragt werden. 

21 Kann eine Lehrperson im Rahmen der praktischen Ausbildung auch zwei Besuche an der (ausländischen) 

Praxisstelle durchführen?

Wenn der Besuch als vorbereitender Besuch für Auszubildendenaufenthalte dienen soll, kann ggf. dieselbe 

Person zweimal Förderung erhalten, wenn unterschiedliche Inhalte geklärt werden sollen und dies nicht im 

Rahmen eines einzelnen Aufenthalts möglich war (z.B. weil eine zweite Berufsgruppe erst später für einen 

Aufenthalt berücksichtigt wurde). 

Besuche während der Praktika der Auszubildenden sind nur dann förderfähig, wenn sie der Begleitung von 

Minderjährigen oder von Teilnehmenden mit besonderem Förderbedarf dienen. Dies ist im Antrag 

entsprechend darzulegen. 
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22 Wie lange darf der Besuch der Praxisanleiterin vor Ort sein, wenn dieser die Zeit zur eigenen Qualifikation 

nutzt?

Für Bildungspersonal im schulischen Bereich können aus Bundesmitteln keine Aufenthalte zur eigenen 

Qualifizierung gefördert werden. Die bis zu 12-tägigen Aufenthalte für die Zielgruppe "Ausbilder/-innen" sind 

nur für betriebliches Bildungspersonal in bundesrechtlich geregelten Ausbildungsgängen möglich.  

Lehrkräfte bzw. Bildungspersonal in landesrechtlich geregelten Ausbildungsgängen können einen Zuschuss für 

Besuche zur Vorbereitung von Auszubildendenaufenthalten beim Partner beantragen oder für die Begleitung 

von Minderjährigen oder Teilnehmenden mit besonderem Förderbedarf. 

Partnerschaft

23 Wie finde ich einen Partnerbetrieb im Ausland? Erste Anknüpfungspunkte können sein: Niederlassungen, Zulieferer oder sonstige Firmenkontakte im Ausland 

(bei Berufsschülerinnen und -schülern auch über den betrieblichen Partner oder über Kontakte einer 

ausländischen Partnerschule zu ortsansässigen Unternehmen), Städtepartnerschaften, Mobilitätsberatung in 

den IHKs, HWKs, Kontakte im privaten Umfeld sowie Auslandshandelskammern in den jeweiligen Zielländern. 

Als Förderprogramm unterstützen wir Sie bei der Finanzierung, die Partnersuche muss jedoch durch den 

Antragsteller erfolgen. 

24 Wenn ich 20 SchülerInnen in Ausland entsende, habe ich dann 20 Partner? Sie können im Antrag Aufenthalte zusammenfassen, die bei der gleichen Einrichtung, für die gleiche Zielgruppe 

(z.B. Auszubildende des Ausbildungsberufs xy) und für die gleiche Dauer stattfinden. Am besten ist es, wenn die 

aufnehmenden Einrichtungen auch die Partnereinrichtungen für den Förderantrag sind (und von diesen 

Einrichtungen der Letter of Intent eingereicht wird) - auch wenn es zum Beispiel 20 sind. In einigen Fällen ist 

die Partnereinrichtung eine vermittelnde Einrichtung. In diesem Fall müssen die aufnehmenden Betriebe mit 

im Antrag genannt werden. Mindestens muss garantiert werden, dass die Schülerinnen und Schüler in bereits 

identifizierten Betrieben entsprechend ihrer Fachrichtung ein Praktikum absolvieren können.  

25 Müssen es Betriebe sein oder können es auch Universitäten sein, die Auszubildende aufnehmen? Eine Universität kann Partner sein, wenn sie einen passenden Praktikumsplatz anbietet (z.B. in der Verwaltung, 

im Labor). Entscheidend ist, dass ein Praktikum mit AusbildungWelt praxisverortet sein muss, d.h. es werden 

keine Aufenthalte gefördert, die hauptsächlich theoriebasiert sind und in Kursform stattfinden. 

26 Können auch Anträge gestellt werden, wenn die aufnehmenden Einrichtungen bei Antragsstellung noch 

nicht bekannt sind, etwa wenn Auszubildende eigene Kontakte nutzen?

Bei Antragstellung muss der Partnerbetrieb bereits feststehen, auch wenn der Kontakt über die 

Auszubildenden selbst zustande kommt. Der Letter of Intent (Absichtserklärung) ist Bestandteil des Antrags 

und der Antragsprüfung. 
Antragstellung

27 Gibt es auch ein online-Tool bzw eine Datenbank, in der die Mobilitäten erfasst werden? Ja, zur Erstellung von Anträgen und Eingabe der Mobilitäten gibt es ein Projektportal, welches etwa 4 Wochen 

vor Antragsfrist freigeschaltet wird. Sie können es über die Webseite www.ausbildung-weltweit.de ,  

Menüpunkt Förderung > Antrag stellen aufrufen.
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28 Müssen sich auch Institutionen die bereits registriert sind neu registrieren? Nein, Ihre Daten werden übernommen, es müssen aber Angaben ergänzt und von der NA beim BIBB 

freigeschaltet werden.

29 Können wir uns auch schon registrieren, wenn wir in der Runde keinen Antrag stellen, also vor dem 17. Juni? Ja, das ist möglich. Sie können sich registrieren und mit dem Portal vertraut machen. 

30 Warum wird die Funktion Antragsstellung erst 4 Wochen vor der Antragsfrist freigeschaltet? Es wäre schön, 

wenn man den Antrag auch noch frühzeitiger vorbereiten könnte. 

Das hängt mit internen Abläufen und den verschiedenen Antragsfristen im Jahr zusammen. Nutzen Sie gern für 

die Vorbereitung schon vor Freischaltung das Ansichtsexemplar zum Antrag auf unserer Webseite, das immer 

verfügbar ist. 

31 Nach welchen Kriterien werden die förderfähigen Projekte ausgewählt? Die Auswahlkriterien finden Sie hier: https://www.ausbildung-

weltweit.de/dateien/Auswahlkriterien_AusbildungWeltweit.pdf. 

32 Können Sie etwas dazu sagen, wie viele Anträge erfolgreich sind bzw wie die Chancen dafür stehen? Unsere Bewilligungsquote liegt bei um die 90%, die Chancen stehen also sehr gut, wenn die Förderfähigkeit 

gegeben ist. 

33 Muss der Antrag in Papierversion auch zur Frist vorliegen oder lediglich der Online-Antrag? Für die Antragsfrist ist der Zeitpunkt der Online-Übermittlung entscheidend. Der Antrag muss dann auch 

postalisch geschickt werden mit Stempel der Einrichtung und Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person 

(innerhalb einer Woche nach dem Abschluss der Frist). 

34 Muss die Absichtserklärung LOI der Partner als Originaldokument bei der Antragsstellung vorhanden sein 

oder reicht auch ein Scan?  Der Postweg kann sehr langwierig sein. 

Ein Ausdruck eines eingescannten Dokuments reicht. Die Adresse des Partners muss darauf eindeutig zu 

erkennen sein (Name, Land, Ort).

35 Wie konkret müssen bei der Antragstellung die teilnehmenden Personen feststehen? Es muss feststehen, wie viele Personen fahren sollen, aus welchen Ausbildungsbetrieben bzw. Berufsschulen 

sowie Berufsbereichen sie kommen oder in welcher Rolle im vorber. Besuch oder Ausbilderaufenthalt sie sich 

im Bezug auf die Ausbildung befinden. Namen sind nicht notwendig. 

36 Wie viele Anträge darf eine Einrichtung pro Antragsrunde stellen? Pro Einrichtung ist ein Antrag in einer Antragsrunde möglich, der so viele Mobilitäten enthalten kann wie nötig.

37 Wenn unsere Teilnehmer/-Innen in 2 verschiedene Zielländer wollen: Können wir hier für beide Personen für 

den gleichen Zeitraum einen Antrag stellen?

Sie würden dann in einem Antrag 2 verschiedene Mobilitäten im gleichen Zeitraum anlegen, je eine pro 

Zielland. 

38 Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl pro Antrag? Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl pro Antrag. Ein Antrag kann für einen oder mehrere Teilnehmende 

gestellt werden. 

39 Für wieviele Mobiliäten kann der Antrag gestellt werden? Pro Antrag gibt es keine Begrenzung der Anzahl an Mobilitäten, sie sollten aber schon konkret geplant sein 

(keine Beantragung auf Vorrat/Verdacht). 

40 Ist es sinnvoller, dass der Betrieb den Antrag für diesen einen Schüler/ Azubis stellt oder die Berufsschule 

oder ist das irrelevant? 

Für uns ist es irrelevant, beides geht. Schauen Sie, wo bessere Kapazitäten bestehen. 

41 Gelten Agenturen auch als vermittelnde Einrichtungen? Ja, wenn sie nicht selbst Ausbildungsbetrieb sind und eigene Auszubildende oder Ausbilder/-innen entsenden 

bzw. Praktikumsbetrieb/aufnehmender Betrieb sind. 
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42 Ich bin mir unsicher, ob ich als berufliche Schule mit dem Antrag z.B. im Februar 2022 eine genaue Planung 

inkl. Flugdaten für eine Möbilität im z.B. April 2023 vorlegen kann.

Der Zeitpunkt der Aufenthalte kann sich im Durchführungszeitraum (insg. 12 Monate) verändern. Wichtig ist 

die  Festlegung auf die Anzahl der Teilnehmenden und der Tage (Dauer), da dies die Grundlage zur Berechnung 

der Fördergelder ist. Details wie ein genaues Flugdatum können Sie später anpassen.  Die Flüge müssen 

innerhalb des Durchführungszeitraums stattfinden.  

43 Dürfen sich Projektbeschreibungen [für Auszubildendenmobilitäten] wiederholen, wenn mehrere Jahre 

hintereinander ein Antrag gestellt wird?

Ja, bei gleichen Planungsschritten ist es klar, dass sich Texte wiederholen oder sich ähneln. Wichtig ist für uns 

zu verstehen, wie die Aufenthalte konkret in die Ausbildung der Auszubildenden passt, gerade das ist ja häufig 

individuell. 

44 Wer kann zeichnungsberechtigen Person für Berufliche Schulen sein? Die zeichnungsberechtigte Person muss die Berechtigung haben, finanzielle Vereinbarungen für die Einrichtung 

zu unterschreiben. In der Regel ist das die Schulleitung. Im Zweifel klären Sie die Frage mit der übergeordneten 

Behörde. 

45 Gibt es bei Ausbildung Weltweit ähnlich wie bei E+ auch Green Travel, also umweltfreundlicheres Reisen z.B. 

in Form einer Kompensation der CO2-Emissionen? 

Dazu gibt es derzeit keine Regelungen auf der Ebene des Förderprogramms.

Durchführung

46 Ist es möglich mit Antragsschluss zum Juni dieses Jahres bereits Anfang September, statt erst um Oktober zu 

starten?

Nein, es darf erst ab dem ersten Tag des Durchführungszeitraums gestartet werden. Das ist in der 

Antragsrunde mit Frist zum 17. Juni der 1. Oktober 2021. Alle Daten finden Sie auf  unserer Homepage.

47 Können Flüge auch so gelegt werden, dass der Ankunftstag Samstag ist und Montag der erste Arbeitstag, 

damit die Teilnehmenden den Jetlag mildern können?

Ja, jedoch zählen die "Puffertage" nicht als Arbeitstage (für die Bestimmung der Zuschusshöhe, der 

Aufenthaltsdauer) 

48 Wie ist die Unterbringung geregelt? Hotel - Ferienwohnung - Gastfamilie oder beliebig? Das ist ganz individuell. Auch in Gastfamilien erhalten Sie gegen Nachweis den Tagessatz für Aufenthaltskosten. 

Für die Organisation der Unterkunft ist die antragstellende Einrichtung zuständig, AusbildungWeltweit 

bezuschusst diese lediglich. 

49 Als Ausbildungsbetrieb müssen wir sicher gehen, dass die Auszubildenden die Berufschule besuchen. Müssen 

die Auszubildenden während des Praktikums für die Berufschule freigestellt werden? Wie regeln wir das mit 

der Schule? 

Fragen Sie am besten direkt vorab bei Ihrer Berufsschule nach, ob und in welchem Zeitraum die Freistellung 

möglich ist. Auf den Zeitraum des Praktikums müssen Sie sich mit dem Partner im Ausland und der Schule 

einigen.

50 Muss auch eine berufliche Haftpflichtversicherung wie bei Erasmus+ abgeschlossen werden? Die Qualitätsstandards für Mobilitätspojekte sehen vor, dass für einen ausreichenden Versicherungsschutz der 

Teilnehmer/-innen gesorgt werden muss. Krankenversicherungsschutz ist unverzichtbar, aber auch ein 

Hapftpflichtfall im privaten oder beruflichen Kontext kann ernste Folgen haben. Es gibt diverse Anbieter, die 

Versicherungspakete für Auslandspraktika anbieten und den beruflichen Haftpflichtfall auch abdecken.  

51 Kann die Tätigkeit im dortigen Unternehmen auch "in Teilzeit" stattfinden, also z. B. jeweil nur Vormittags 

und Nachmittags zur freien Verfügung?[

Im Programm gehen wir von ganzen Arbeitstagen aus. Die genaue tägliche Arbeitszeit legen Sie mit dem 

Partner und den Teilnehmenden in der Lernvereinbarung fest.

52 Dürfen Teilnehmer*innen für den Aufenthalt Urlaub nehmen? Nein, die Praktika sind Ausbildungszeit. 

53 Dürfen Auszubildende, Ausbilder/-Innen und Teilnehmer/-Innen am vorbereitenden Besuch länger in dem 

Land bleiben, also z.B. ihre Urlaub dann noch dort verbringen - selbstverständlich ohne Zuschuss? 

Generell ist das möglich. Es muss auf jeden Fall innerhalb des Durchführungszeitraums zurück gereist werden. 

Der Hauptzweck der Reise sollte der bezuschusste Aufenthalt sein. Bitte kontaktieren Sie uns in einem solchen 

Fall sicherheitshalber noch einmal vor Antragstellung.
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54 Gibt es für Entsendungen nach UK Aussichten auf eine günstige und unbürokratische Beantragung von Visa? 

Drei Monate darf man ja als Tourist in UK bleiben. 

Für Praktika im Vereinigten Königreich ist eine Einreise ohne Visum derzeit nicht möglich. Für Erasmus+ 

Teilnehmende gibt es eine Route über das T5 Temporary Worker - Government Authorised Exchange Visum, 

für AWW-Teilnehmende befindet sich diese Möglichkeit noch in Klärung. Grundsätzlich sind für 

Einreisebestimmungen die jeweiligen Konsulate der Zielländer die ersten Ansprechpartner. Weitere 

Informationen für das Vereinigte Königreich finden Sie unter https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

55 Kann  ich Personen austauschen, wenn ein Teilnehmer  wider Erwarten nicht mit kann? Ja, dies erfolgt per Änderungsantrag, wenn der Berufsbereich sich ändert. 

Finanzielles & Nachweise

56 Wird das Geld vor dem Aufenthalt ausgezahlt? Wenn ja, wann? Sie können die Fördermittel 6 Wochen vor der geplanten Verwendung anfordern. Die alsbaldige Verwendung 

innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bei Ihnen  ist eine Vorgabe aus dem Zuwendungsrecht. 

Zuwendungsempfänger dürfen das Geld aus Bundesmitteln nicht "lagern", sonst müssen ggfs Zinsen berechnet 

werden. Organisationmittel und Mittel für Vor- und Nachbereitungsgeld werden nach der Prüfung des 

Verwendungsnachweises ausgezahlt.

57 Gibt es einen Mindestbetrag, der abgerufen werden darf? Nein. Sie legen im Antrag nur fest, in welchem Jahr der Betrag zur Verfügung gestellt werden soll. Z.B. bei 

einem Antragsvolumen von 2.500€ 1.500€ im 1. Jahr und 1.000 € im 2. Jahr.

58 Wie können Flüge bezahlt werden, wenn man das Geld innerhalb von  6 Wochen ausgeben muss? Flüge 

müssen ja oft schon früher gebucht werden. 

Die Zuschüsse werden immer dann angefordert, wenn sie benötigt werden. Wenn es also Zeit ist, die Flüge zu 

buchen, können Sie die Zuschüsse hierfür anfordern und innerhalb von sechs Wochen ausgeben. Die sechs 

Wochen beziehen sich nicht auf den Auslandsaufenthalt selbst sondern immer auf den Bedarf, die Zuschüsse 

auszugeben.

59 Können die Azubis mit der Fördersumme Ihrer Erfahrung nach den Aufenthalt komplett finanzieren? Generell handelt es sich um einen Zuschuss  und keine Komplettfinanzierung. In der Regel erhalten wir die 

Rückmeldung, dass die Höhe des Zuschusses sinnvoll bemessen ist. Darüber hinaus kommt es ganz auf den 

individuellen Aufenthalt an. Sie erhalten aber diesen Zuschuss und können je nach Zielort/ -land selbst 

beeinflussen ob Sie mehr oder weniger kostenintensiv reisen (Hotel oder Gastfamilie beispielsweise). 

60 Gibt es keine Möglichkeit, für finanziell benachteiligte Personen eine 100%ige Kostenübernahme zu 

beantragen?

Nein, dies ist nicht möglich. Eine Vollfinanzierung wäre ein anderes Finanzierungsmodell und würde sehr 

aufwändige Belegpflichten und Abrechnugen nach sich ziehen. 

61 Streckt die entsendende Einrichtung also die Kosten (Flug, Verpflegung, Übernachtung, Sprachschule) vor 

und bekommt dann die Förderung? Können auch die Teilnehmer/-Innen selbst Kosten vorab übernehmen? 

Wie ist das geregelt? 

Die Einrichtung ist der Zuwendungsempfänger, sie kann Mittel anfordern und stellt den 

Verwendungsnachweis. Nach der Bewilligung können Sie den größten Teil der Mittel anfordern, wenn Sie sie 

benötigen, müssen also nicht vorfinanzieren. Je nach Umstand in den einzelnen Projekten verwenden Sie den 

Zuschuss (z.B. weil Sie Tickets kaufen) oder geben den Betrag zur Verwendung an die TN weiter. 

62 Werden bei den geplanten Gesamtausgaben auch z.B. das Taschengeld der TN, die diese z.B. wöchentlich 

benötigen, berücksichtigt? 

Bei den Gesamtausgaben wird auch das Taschengeld berücksichtigt.

63 Werden die Auszubildenden während des Aufenthalts weiterhin von uns vergütet und ganz normal 

abgerechnet, oder muss eine Unterbrechungsmeldung oder Ähnliches erfolgen? 

Die Auszubildenden erhalten die Ausbildunsvergütung weiter. 
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Für eine präzise und umfassende Information wurden einige Fragen Antworten für die Dokumentation aufbereitet. 

64 Kann ich meine private Bankverbindung als Konto nutzen? Das Konto, auf das die Fördermittel überwiesen werden, muss ein Konto der antragstellenden Einrichtung sein. 

Dabei muss es sich um ein Geschäftskonto handeln, nicht um das Konto einer Privatperson (z.B. der 

Teilnehmenden). 

65 Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Angabe der Bankverbindung bei staatlichen berufsbildenden Schulen? Verfügt eine berufsbildende Schule nicht über ein Konto, wird ein Konto der übergeordneten Behörde 

akzeptiert. 

66 Ist es auch möglich bei Gastfamilien unterzukommen - muss hierfür eine Rechnung vorgelegt werden? Das ist grundsätzlich möglich. Es reicht uns in dem Fall z.B. eine Quittung/eine Bescheinigung der Gastfamilie, 

die den Namen des TN und die Aufenthaltsdaten ausweist (dt. oder englisch).

67 Muss ein extra Konto für Aubildung Weltweit angelegt werden, oder kann das gleiche Konto für Erasmus+ 

benutzt werden?

Es kann das gleiche Konto wie für Fördergelder von ERASMUS+ benutzt werden. 

68 Kann ein Aufenthalt durch weitere Drittmittel kofinanziert werden? Wird das Vorhaben durch weitere öffentliche Mittel bezuschusst, muss das im Antrag angegeben werden 

(Abschnitt Erklärung). Die Zuschüsse dürfen den geplanten Gesamtzuschuss dann nicht überschreiten. 

69 Benötigt man für die Mittelanforderung Belegnachweise? Die Mittelanforderung erfolgt per Formular, dass Sie uns zusenden. Sie können maximal die Höhe, die für das 

Haushaltsjahr vereinbart wurde, abrufen und müssen diese Ihnen ausbezahlten Mittel dann zeitnah (innerhalb 

6 Wochen) verwenden. Nachweise benötigen wir erst am Schluss des Projekts mit dem Verwendungsnachweis. 

70 Wie gestaltet sich der Verwendungsnachweis? Der Verwendungsnachweis enthält einen Mantelbogen, einen Sachbericht, Teilnehmerberichte und einen 

zahlenmäßigen Nachweis. Die Vorlagen werden Ihnen per Mail zugeschickt. Dazu kommen die Belege. Pro 

Aufenthalt wird ein Beleg pro Teilnehmer und Kategorie (Fahrt, Aufenthalt) beigelegt. Generell sollten Sie 

relevante Nachweise z.B. für die Unterkunft (Hotels, Mietverträge etc.), Flugtickets, Bordkarten oder 

Unterlagen zu Vor- und Nachbereitung (Programm & Unterschriftenlisten o.ä.) an einem Ort gesammelt 

aufbewahren, falls wir weitere Nachweise anfordern.

71 Wie konkret muss der Aufenthalt eines Ausbilders nachgewiesen werden? Alle Aufenthalte sind im Verwendungsnachweis nachzuweisen (Aktivitätennachweise für Fahrt und Aufenthalt, 

Teilnehmerbericht des Ausbilders, Sachbericht der antragstellenden Einrichtung). 

72 Was passiert, wenn ein Aufenthalt aus unvorhersehbaren Gründen nicht stattfinden kann?  Kann man 

trotzdem Kosten gelten machen, die bereits entstanden sind? 

Diesen Einzelfall besprechen wir mit Ihnen wenn es soweit ist. Greifen Sie diesen Situationen vor und schließen 

bspw. eine Reiserückrittsversicherung ab, wählen günstige Stornierungsbedingungen etc

Öffentlichkeitsarbeit

73 Sind Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit erhältlich, um das Angebot in unserer Schule sichtbar zu machen? Auf der Webseite können über den Warenkorb Flyer und andere Info-Materialien bestellt werden. 

Einrichtungen mit Förderzusage erhalten darüber hinaus ein Marketing-Starter-Kit. 

Corona
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Für eine präzise und umfassende Information wurden einige Fragen Antworten für die Dokumentation aufbereitet. 

74 Wie kann man während der schwankenden Corona-Reisewarnungen planen? Achten Sie z.B. beim Kauf von Flugtickets o.ä. auf flexible Änderungs- oder Stornierungsmöglichkeiten sowie 

Reiserücktrittsversicherungen. Im Fall einer Reisewarnung dürfen Aufenthalte nicht angetreten werden. Wenn 

es bei der Durchführung Ihrer Projekte zu unvorhergesehenen und nicht abwendbaren Änderungen aufgrund 

der Corona-Situation kommt (z.B. neu eintretende Reisewarnung für das Ziel), können nach Prüfung im 

Einzelfall Kosten anerkannt werden.   

Auf unserer Webseite haben wir weitere Informationen zusammengetragen:  https://www.ausbildung-

weltweit.de/de/gut-zu-wissen-ausbildungweltweit-in-zeiten-von-corona.html 

75 Wenn Anträge zu Zeiten der Pandemie gestellt haben, wie kann man Anträge, für die noch kein 

Zuwenungsbescheid erfolgt ist (wegen Reisewarnung etc.) "zurückziehen", weil die Mobilitäten auch nicht 

mehr nachgeholt werden können?

Sie schicken uns ein Schreiben, in dem Sie die betroffenen Mobilitäten benennen, die Sie zurückziehen 

möchten.
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